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wird ihrer statutarischen Pflicht nicht geniigen
konnen, wenn sie nicht von ihren Mitgliedern und
der Bevolkerung personlich unterstiitzt wird. Wir
appellieren an Euch alle, die ihr die Sehnsucht nach
dem Frieden und den geordneten Lebensverhiltnis-
sen in euren Herzen traget, dass ihr uns in unserer
schweren, erdriickenden Aufgabe finanziell und mo-
ralisch unterstiitzt und mithelfet die Vorbedingungen
zur Erreichung eines gesicherten Volkerfriedens zu
erfiillen.

Splitter und Spiine.

Kopfgelder und Ahnliches sind einer der schlimm-
sten Auswiichse des Krieges, und ein Staat, welcher
sie gewdhrt, verkennt seine Aufgabe griindlich. Thm
liegt es ob, die Moral seiner Biirger zu heben, durch
Kopfgelder aber treibt er sie hinab, — sehr tief!
Schlimm genug, dass wir im Kriege téten! Immer-
hin wird unter gewdhnlichen Bedingungen die Schuld
des Einzelnen gemildert durch den Umstand, dass
er fiir eine Gesamtheit, fiir seine Familie, sein Volk
handelt. Totet er aber ums Geld, so wird er das
zumeist fiir sich selber tuas, fiir seinen Beutel, seinen
Tabak, seinen Schnaps, — vielleicht fiir seine Dirne.

Auch mit den Tieren ging es voran, und sie be-
gannen nach dem Rechte zu fragen. Da ging auch
das Huhn ein wenig Umschau halten, in der Hoff-
nung irgendwo in der Ndhe des Hofes ein Kornlein
Recht zu finden oder zwei, denn die offentliche
Meinung zwang es, sich mit den Wiirmern ausein-
ander zu setzen. Draussen schloss es die Augen
und pickte, pickte, pickte. Endlich fand es dennoch
ein Korn Recht, das trug es feierlich in den Hof
zu den Gevatterinnen. Dann, als es mitten unter
ihnen stand, spie es das Korn in den Sand und
schrie: Pfui Teufel! Pfui Teufel! — denn es war
gallenbitter. 9

Sapiens: Mit welchem Rechte machen sich jetzt
so viele konfuse Kopfe daran, die Welt zu reformieren ?

Simplizissimus: Mit dem Rechte konfuser Kopfe.

Sapiens: Hm — Bleibt noch zu erdrtern, ob man
das Recht hat, ein konfuser Kopf zu sein.

Simplizissimus: Aber die wachsen doch! Ss.

Schweizerische Friedensgesellschaft,

fM®F Zentralkasse. Die Herren Kassiere der
Sektionen der Schweizerischen Friedensgesellschaft
sowie die andern geehrten Gesellschaften und Ver-
bindungen, die unsere Bestrebungen finanziell unter-
stiitzen, werden hiermit freundlichst ersucht, ihre
Beitrige pro 1918 direkt an den unterzeichneten

Zentralkassier iibermitteln zu wollen.
Hs. Buchli, ,Rosenberg“, Herisau,

Eingegangene Sektionsbeitrige pro 1917.

1917 Okt. 21.: Baselland 350 Mitgl. . . . Fr. 100. —
» Nov.26.: Bern 100 Mitgl. . . . . . . . 30.—
» Dez. 19.: Schaffhausen 214 Mitgl. . . 64.20

1918 Jan. 2.: Luzern 608 Mitgl. . . . . . . 152, —

Luzern, 12 Gesellschaften , 15. —

» o 7.: Sekt. Vaudoise de la Paix
" 100 Mitgl. .. ... . 30.—
» » 14.: Schaffhausen 193 Mitgl. . .. 57.90
Kollektivbeitrag . . . .. . 3.75
w o 15.: Ziirich 307 Mitgl. . . ... | 92.10
-, [I7.: Basel-Stadt 462 Mitgl. . . . 138.60
Basel-Stadt 5 Vereine . . 6. 50

» Febr. 1.: Appenzellischer Verband
307 Mitgl. .. ... .. .. 92. 10
Kollektivbeitrag . . . . . . W 1.25

Herisau, den 1. Mirz 1918.
Der Zentralkassier: Hans Buchli.

Appenzell. Die Sektion Appenzell hielt am
17. Februar in Teufen ihre Jahresversammlung ab
Der Prasident, Herr K. Riid, verlas den in dieser
Nummer abgedruckten Jahresbericht. U.a. wurden
auch eine grossere Zahl Abonnements auf  Der
Friede“ beschlossen, deren Kosten die Sektions-
kasse iibernommen hat.

Schweiz. Verband fiir Jugénderziehung
und Volkswohlfahrt. '

St. Gallen. (Korr.) In der letzten, von sehr vielen
einflussreichen Mitgliedern gewiinschten freien
Versammlung wurde ein orientierender Be-
richt verlesen iiber ca. 50 konkrete Fille prak-
tischer Friedensarbeit. Aus demselben geht
laut iibereinstimmenden Kundgebungen und Voten
in der nachherigen, sehr belebten Diskussion die
Erfahrungstatsache aufs deutlichste hervor, dass
nicht nur die Friedenssektion des genannten
Gesamtverbandes, sondern auch die Jugend- und
Auskunftsektion etc. direkt und indirekt eine
notwendige, praktische Friedens-, Aufkldrungs- und
Hilfstatigkeit entfalten, so dass also das erfreuliche
Anwachsen der Mitgliederzahl von ca. 200 auf 2000
und finanzielle Kraftigung des Verbandes (seitdem
die Vorortsrechte- und Pflichten von Ziirich nach
St. Gallen iibergegangen sind) wohl erklidrlich und
begriindet ist.

Mit Genugtuung wird in diesem Bericht némlich
konstatiert, dass wenigstens seit Ausbruch des
Krieges der Friedenswunsch vorab in der Presse
so nachhaltig wie noch nie zur Geltung gebracht
worden sei. Der Segen der populdren Rechts-
pflege wird ferner als Grundlage eines dauernden
Friedens gekennzeichnet, auch im Hinblick auf die
Verhiitung von Prozessen und die Aufklirung des
Publikums iiber die Notwendigkeit, Prozesse zu
verhiiten. Selbst aus Basel und Bern wurden



	Splitter und Späne

